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Infrastruktur und Beschaffung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Inhouse-Beratung „PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH“ (im Fol-
genden „PD“) mit Sitz in Berlin wurde in ihrer heutigen Form am 1. Januar 
2017 ins Leben gerufen. Ihre Gesellschafter sind der Bund sowie verschiedene 
Bundesländer, Kommunen, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts sowie weitere öffentliche Organisationen, Institutionen und zwei Betei-
ligungsvereine. Zurzeit gibt es insgesamt 10 020 Geschäftsanteile, von denen 
7 669 und damit fast 80 Prozent durch den Bund gehalten werden (vgl. https://
www.pd-g.de/ueber-uns/die-gesellschafter-der-pd/unsere-gesellschafter).

Die PD, die als gewinnorientiertes Unternehmen im Wettbewerb mit Privatun-
ternehmen steht (vgl. Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdruck-
sache 19/13804, S. 6), bietet neben verschiedenen Beratungsdienstleistungen 
zu Beschaffung und Infrastrukturprojekten öffentlichen Auftraggebern auch 
an, bei solchen Projekten, Investitionen oder Modernisierungsvorhaben die 
sog. In-house-Vergabe nach § 108 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) zu ermöglichen, also öffentliche Aufträge für weitere 
Beratungsdienstleistungen nicht wettbewerblich ausschreiben zu müssen. 
Hierzu verfügt die PD, wie sie selbst angibt, über ein „Netzwerk mit erprobten 
Nachunternehmern“ (vgl. https://www.pd-g.de/ueber-uns/die-gesellschafter-de
r-pd/vorteile-fuer-gesellschafter) und hat teilweise mehrjährige Rahmenverträ-
ge mit Anbietern geschlossen.

Weiterhin ist es gängige Praxis der PD, öffentliche Bauvorhaben als „gebün-
delte Vergabe“ durchzuführen, also sämtliche Komponenten eines Projekts an 
einen Bieter zu vergeben (vgl. https://www.pd-g.de/leistungen/massgeschneid
erte-beratung-fuer-die-oeffentliche-hand/zusammengefasste-vergabe/). Dies 
führt jedoch nach Ansicht der Fragesteller dazu, dass dem Großteil der häufig 
kleinen und spezialisierten Architektur- und Ingenieursbüros die Teilnahme an 
Vergaben der PD nicht möglich ist und größere Wettbewerber bevorteilt wer-
den.
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V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Soweit im Folgenden Aufträge benannt werden, beziehen sich diese mit Blick 
auf § 28 Nummer 2 der Satzung der PD – Berater der der öffentlichen Hand 
GmbH (nachfolgend PD) ausschließlich auf solche, welche die Bundesrepublik 
Deutschland als Gesellschafterin an die PD vergeben hat.
Die PD führt selbst keine Bauvorhaben durch, sondern sie berät öffentliche 
Auftraggeber bei der Durchführung derer Bauvorhaben. Die angesprochene 
„zusammengefasste Vergabe“ stellt lediglich eine der möglichen Realisierungs-
formen dar.

 1. Bei welchen Bau- und Infrastrukturvorhaben durch öffentliche Auftrag-
geber wurde seit 2017 die PD im Rahmen einer Inhouse-Vergabe beauf-
tragt (bitte Datum, Auftraggeber, Auftragsgegenstand, Auftragsvolumen 
auflisten)?

 2. Bei welchen Beschaffungsvorhaben durch öffentliche Auftraggeber wur-
de seit 2017 die PD im Rahmen einer Inhouse-Vergabe beauftragt (bitte 
Datum, Auftraggeber, Auftragsgegenstand, Auftragsvolumen auflisten)?

 3. Bei welchen Aufträgen bezüglich der Fragen 1 und 2 wurden jeweils Un-
teraufträge durch die PD vergeben?

Die Fragen 1 bis 3 werden in der als Anlage beigefügten Tabelle zusammen be-
antwortet.

 4. Nach welchen vergaberechtlichen Bestimmungen und mittels welcher 
Vergabeart (offenes Verfahren, nichtoffenes Verfahren, wettbewerblicher 
Dialog, Innovationspartnerschaft bzw. ÖPP, etc.) wurden die Aufträge 
bezüglich der Frage 3 vergeben, und mit welcher Begründung?

Nachunternehmer werden von der PD unter Anwendung der einschlägigen 
Normen des Vergaberechts im Einzelfall beauftragt, sofern das spezifische 
Know-How des Nachunternehmers zwingend erforderlich ist oder zur Unter-
stützung bei Kapazitätsengpässen der PD. Ab Erreichen der europarechtlichen 
Schwellenwerte (Maßstab: Prognose Auftragswert) findet, überwiegend im Of-
fenen Verfahren, ein EU-weites Vergabeverfahren statt.

 5. Bei welchen dieser Unteraufträge im Bau- und Infrastrukturbereich wur-
den die einzelnen Projektkomponenten in Form einer „gebündelten Ver-
gabe“ vergeben, mit welcher Begründung, und welchem Nachweis der 
höheren Wirtschaftlichkeit gegenüber einzelnen Vergaben?

Unteraufträge ergänzen in den in 4 beschriebenen Fällen die Leistungen der 
PD. Dabei findet keine „gebündelte Vergabe“ statt.
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 6. Mit welchen Unternehmen bestehen im Falle von Bau-, Infrastruktur- so-
wie Beschaffungsvorhaben Rahmenverträge oder ähnliche Vereinbarun-
gen, und nach welchen Kriterien sowie mittels welcher Vergabeform 
wurden die Vertragspartner ausgewählt (bitte Gegenstand der Vereinba-
rung, Auftragswert, ursprüngliche Auftraggeber der PD, Begründung für 
die Notwendigkeit einer Rahmenvereinbarung und Grundlagen für die 
anfängliche Schätzung des Auftragswerts auflisten)?

 7. Nach welchen Kriterien erfolgt die Vergabe von Einzelaufträgen durch 
die PD an Vertragspartner der PD, wenn mehrere Vertragspartner der PD 
für die Erfüllung infrage kommen?

Die Fragen 6 und 7 werden zusammen beantwortet.
Die PD hat in der Vergangenheit anlassbezogen Rahmenvereinbarungen ausge-
schrieben. Die Vergabeverfahren erfolgen im Rahmen vergaberechtlicher Vor-
schriften und unter Beachtung der einschlägigen Rechtsprechung, hier insbe-
sondere des diesbezüglichen Urteils des EuGH vom 19. Dezember 2018, 
C-216/17, d. h. insbesondere anhand konkreter Bedarfe von Gesellschaftern 
und unter Bestimmung einer festen Höchstgrenze. Die Vergabe von Einzelauf-
trägen bei Mehr-Partner-Rahmenvereinbarungen erfolgen unter Berücksichti-
gung von § 21 Absatz 4 der Vergabeverordnung (VgV).

 8. Inwieweit und in welchem Ausmaß werden nach einem Beratungspro-
zess und der späteren Vergabe durch öffentliche Vergabestellen insbeson-
dere kleine und mittlere Unternehmen aus Handwerk und Mittelstand be-
rücksichtigt (bitte nach Branchenzugehörigkeit und Höhe der Auftrags-
volumen im Vergleich zu Großunternehmen angeben)?

Die PD versucht grundsätzlich – und soweit gesetzlich zulässig – auf den Kun-
den dahingehend einzuwirken, dass insbesondere auch kleinere und mittlere 
Unternehmen aus Handwerk und Mittelstand berücksichtigt werden (z. B. 
durch Empfehlungen bzgl. Bewertungskriterien und Quoten). Die Zuschlagser-
teilung erfolgt aber letztlich durch den Kunden der PD in seiner alleinigen Ver-
antwortung.

 9. Gab es Klagen und Entscheidungen nach einem Beratungsprozess durch 
die PD bzw. gegen Rahmenverträge mit Nachunternehmen vor öffentli-
chen Vergabekammern und anderen Gerichten?

Wenn ja, wie viele waren es, und wo wurde gegen die Vergabe-Verord-
nung (VgV) verstoßen (bitte nach Zuständigkeit, Größenordnung und 
Streitgegenstand auflisten)?

Innerhalb des hier kommunizierten (maßgeblichen) Bereichs gab es nur einen 
Fall, den die PD beraten hat, in dem ein Bieter gegen seinen Ausschluss einen 
Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer (VK) eingereicht hat. Die VK hat 
entschieden, dass das Verfahren in den Zeitpunkt vor der Angebotsaufforderung 
zurückzuversetzen ist, wogegen der zunächst obsiegende Bieter sofortige Be-
schwerde beim Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf erhoben hat. Das OLG hat 
die Entscheidung der VK bestätigt (Beschluss vom 15. Mai 2019, Wert des Be-
schwerdeverfahrens: 232.057,25 Euro).
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10. Wie viele Aufträge an die PD seit 2017 wurden von Nicht-Gesellschaf-
tern der PD erteilt (bitte Datum, Auftraggeber, Auftragsgegenstand, Auf-
tragsvolumen, Vergabeart sowie aggregierten Anteil am Jahresumsatz der 
PD auflisten)?

Die PD hat in den Jahren 2017 bis 2020 ausschließlich Tätigkeiten erbracht, die 
Aufgaben dienen, mit denen sie von öffentlichen Auftraggebern betraut wurde. 
Von diesen Tätigkeiten dienten wiederum durchgängig mehr als 90 Prozent 
Aufgaben, mit denen sie von Gesellschaftern betraut wurde. Diese Kennzahl 
wird fortlaufend überwacht, per 9/2020 (YTD) lag sie bei rund 99 Prozent. Tä-
tigkeiten für private Dritte, d. h. für Institutionen, die nicht als öffentliche Auf-
traggeber zu klassifizieren sind, hat die PD nicht erbracht.

11. Sieht die Bundesregierung bei der PD alle Voraussetzungen an Ausnah-
men bei öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit gemäß § 108 Absatz 4 
GWB erfüllt, insbesondere was die Inhouse-Vergaben angeht?

Ja.

12. Gab es in der Vergangenheit Kollisionen bei der Durchführung eines Ver-
gabeverfahrens mit den Anforderungen an das EU-Beihilfenrecht, die 
rechtlich geklärt werden mussten?

Wenn ja, wie viele gab es, welches Volumen hatten sie, und wie wurde 
entschieden?

Nein.
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